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Die Beseitigung von Altautos und Schrott

Zehn Kantone und das Fiirstentum_Liechtenstein I6sen gemeinsam das Problem

Im Rahmen der Konferenz der ostschweizerischen Kan-
tonsregierungen wurde bereits 1972 das Problem der Alt-
autobeseitigung behandelt. Das Baudepartement des Kan-
tons St. Gallen wurde beauftragt, mit weiteren interessierten
Kantonen und mit dem Fiirstentum Liechtenstein Verbin-
dung aufzunehmen, um eine gemeinsame Losung zu erarbei-
ten. Es zeigte sich, dass die Kantone Ziirich, Schwyz,
Glarus, Zug, Schaffhausen, Appenzell AR, Appenzell Al,
St. Gallen, Graubiinden und Thurgau sowie das Fiirstentum
Liechtenstein bereit sind, an einer gemeinsamen Losung mit-
zuwirken. Nach zidhen Verhandlungen ist es gelungen, eine
Regelung zu finden, die nach Auffassung aller Beteiligten
gestatten wird, die grosse Menge der ausgedienten Motor-
fahrzeuge auf umweltfreundliche Art zu beseitigen und die
anfallenden Schrottmengen auf bestmogliche Weise derart
aufzubereiten, dass sie der wirtschaftlichen Wiederverwer-
tung zugefiihrt werden konnen. Die Vorarbeiten haben eine
lange Zeit in Anspruch genommen.

Der nun zustandegekommene Vertrag wurde im Januar
1975 von den privaten Partnern unterzeichnet. Inzwischen
genehmigten die Regierungen aller zehn Kantone und des
Fiirstentums Liechtenstein den Vertrag. Die Vorsteher der
zustdndigen Departemente wurden ermichtigt, den Vertrag
zu unterzeichnen. Dies hat am 4. April 1975 stattgefunden.

Der Vertragsinhalt kann wie folgt zusammengefasst
werden:

Die privaten Interessenten verpflichten sich, simtliche
ausgedienten Fahrzeuge (in jedem Zustand) und sdmtlichen
Schrott (Kiihlschrianke, Gasherde usw.) im Sinne des ziirche-
rischen Gesetzes iiber die Beseitigung von ausgedienten
Fahrzeugen und von Schrott vom 4. Mirz 1973 auf dem
Gebiet aller zehn Kantone und des Fiirstentums Liechten-
stein wahrend der Dauer des Vertrages ohne Beitrage der
offentlichen Hand abzunehmen. Der Uberbringer oder der
letzte Halter kann sein Fahrzeug oder den Schrott unent-
geltlich auf den von den privaten Interessenten betriebenen
Sammelpldtzen und Umschlagstellen abgeben.

Ein neuer Stahlskelettbau in Hannover

In Hannover entsteht zurzeit ein Stahlskelettbau von
gewaltigen Ausmassen. Am 12. September konnte der Roh-
bau der neunzehngeschossigen Hauptstelle der Stadtspar-
kasse beendet werden. Das Gebaude wird nach der Fertig-
stellung im September 1976 etwa 900 Mitarbeiter aufneh-
men. Die Nutzfliche wird rd. 25 000 m2 betragen. Das ge-
samte Bauvolumen ist in sechs gestaffelten Tiirmen unter-
gebracht, die iiber einem Grundrissmass von 72,40x46 m
aufgerichtet sind. Die Hohe der Tiirme betrigt 69,50 m,
57,50m, 49,50m, 37,50m und 21,50 m. Sie sind durch
Verbindungsbauten — Treppenhdauser und Versorgungs-
schichte — miteinander gekoppelt. Der Kern des Gebdudes
wird durch das Treppenhaus mit den Aufzugschichten ge-
bildet.

Das Gebidude ist Teil eines Gesamtprojektes — City-
Erweiterung Raschplatz — das ein Einkaufszentrum, Wohn-
und Geschaftshduser, ein Parkhaus fiir 1100 Wagen und
den zentralen Omnibus-Bahnhof umfasst. Das Gebiet liegt
an den Hauptlinien der im Bau befindlichen Untergrund-
bahn. Es wird ausserdem unterirdisch durch eine Einkaufs-
ebene, die unter dem Hauptbahnhof hindurchfiihrt, er-
schlossen.

Schwelzerische Bauzeitung - 93. Jahrgang Heft 49 - 4. Dezember 1976

DK 628.44

Damit Schrott und Fahrzeuge iberall in zumutbarer
Entfernung abgeliefert werden konnen, verpflichten sich die
privaten Interessenten, in naher bezeichneten Regionen in
den zehn Kantonen und im Fiirstentum Liechtenstein Sam-
melpldtze und Umschlagstellen zu betreiben. Sollte sich im
Verlaufe der Zeit ergeben, dass in einer Region kein Sam-
melplatz oder keine Umschlagstelle mehr besteht, so haben
die privaten Vertragspartner notigenfalls selbst Ersatz zu
schaffen. Tun sie dies innert niitzlicher Frist nicht, so kon-
nen die Kantone oder das Fiirstentum Liechtenstein auf
Kosten der privaten Interessenten die Ersatzpldtze selbst
schaffen und betreiben.

Die privaten Interessenten sind verpflichtet, Altautos
und Schrott solange unentgeltlich abzunehmen, als der Preis
fiir Shredderschrott nicht unter 180 Fr./t fillt. Diese Aus-
weichklausel kann jedoch frithestens auf den 1. Januar 1979
angerufen werden.

Alle privaten Unternehmungen, die am Vertrag iiber
die Altautobeseitigung beteiligt sind, haften solidarisch bis
zu 1 Mio Fr. — auch dieser Betrag wird regelmassig der
Teuerung angepasst — fiir die Erfiillung der Vertragspflich-
ten.

Die Kantone und das Fiirstentum Liechtenstein ihrer-
seits sind verpflichtet, die rechtlichen Voraussetzungen zu
schaffen, damit unerlaubt, ausserhalb bewilligter Pldtze, ab-
gestellte Altautos den Sammelplitzen und Umschlagstellen
zugefiihrt werden konnen. Es geht dabei darum, dass der
Eigentlimer eines solchen Fahrzeuges durch 6ffentlich-recht-
liche Vorschrift verpflichtet wird, sein Fahrzeug auf einem
Sammelplatz oder einer Umschlagstelle abzuliefern.

Es ist vorgesehen, dass die zehn Kantone und das Fiir-
stentum Liechtenstein nun alsbald daran gehen, die Rechts-
grundlagen fiir die Verhinderung wilder Altautoablagerun-
gen zu schaffen. Sobald dies in einem Kanton oder im Fiir-
stentum Liechtenstein geschehen ist, wird der Vertrag fiir
das betreffende Gebiet in vollem Umfang wirksam.

DK 624.016.7

Die quadratischen Geschosse der Biirotiirme werden
von vier Eckstiitzen und einer Mittelstiitze getragen, die
zum Teil aus Hohlprofilen und in den oberen Geschossen
aus Walzprofilen bestehen. Die Eckstiitzen stehen frei aus-
serhalb des Turmes. Die Lasten aus der Decke werden iiber
einen geschweissten Randtriager iiber Hohlkédsten in den
Schrigen und einem Konsoltriager in die Eckstiitzen iiber-
tragen. Die Deckenkonstruktion besteht aus einem Haupt-
unterzug als Zweifeldtrager, der in der Mittelachse liegt.
Dazu senkrecht liegen zwei Unterziige im Abstand von
2,96 m. Die parallel zum Haupttriager jeweils im Abstand
von 3,37 m liegenden Deckentrager sind 8,33 m lang. Durch
diese Masse ist die maximale Grosse der Stahlbetondecken-
platten gegeben. Die Geschosshohe betrigt 4 m. Fiir die
Bauhohe der Trédger standen 67,5 cm zur Verfiigung. Inner-
halb dieser Hohe musste die gesamte Installation unter-
gebracht werden. Wegen der ungewdohnlich zahlreichen
Locher und Durchbriiche musste fiir diesen Fall eine Spe-
zialkonstruktion fiir die Unterziige entwickelt werden. Stabi-
lisiert wird das Gebdude vom zentralen Betonkern iiber die
als Scheibe ausgebildete Betonfertigteildecke und tiber Stabi-
litatsverbande.

793




	Die Beseitigung von Altautos und Schrott: zehn Kantone und das Fürstentum Liechtenstein lösen gemeinsam das Problem

